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Vermessungstechnische Probleme
in der Ölindustrie Venezuelas

Von O. Trutmann, Orselina
ehemaligem Chef der topographischen Abteilung

der Shell Caribbean Petroleum Co.

(Fortsetzung)

2. Die Konzessions- Vermessungen

Die Vermessungsprobleme, die sich in dieser Hinsicht in der Ölindustrie

stellen, beziehen sich vorwiegend auf die Verhältnisse in Venezuela,
beziehungsweise wie sie durch die venezolanischen Minengesetze bedingt
werden. Es wird daher von Interesse sein, diese Gesetze, soweit sie von der
Vermessung berücksichtigt werden müssen, kurz zu beschreiben.

Die Ölkonzessionen werden von der Begierung vergeben, da alle im
Boden vorkommenden Mineralien Eigentum des Staates und nicht etwa
der Grundeigentümer sind. Im Prinzip lassen sich die Konzessionen in zwei
Kategorien teilen: die Explorations- und die Exploitationskonzessionen.

Die Explorationskonzession mit einem maximalen Flächeninhalt
von 10000 ha muß innerhalb von drei Jahren in eine Exploitationskonzession

verwandelt werden, wobei der Konzessionär nur die Hälfte der im
Explorationstitel angegebenen Fläche zurückbehalten darf, während die
andere Hälfte als sogenannte „Beserva Nacional" an den Staat zurückgegeben

werden muß. Die ausgewählte maximale Hälfte einer Explorationskonzession

muß innerhalb des oben angeführten 3jährigen Termins in
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